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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Reichen die Landes- und Bundesmittel für die notwendigen Investitionen im 
Krippenbereich in Niedersachsen bis 2013, um den Rechtsanspruch für jedes 
dritte Kind sicherzustellen?

Am Beispiel der Stadt Soltau wird deutlich, dass die zur Verfügung stehenden 
Bundes- und Landesmittel nicht ausreichen, um den Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz zu finanzieren. Es gelingt mit den vorhandenen Mitteln nicht einmal, ein 
Drittel der unter dreijährigen Kinder mit einem Krippenplatz versorgen zu können. 

Mit Schreiben vom 26.2.2010 teilte der Landkreis Soltau-Fallingbostel der Stadt 
Soltau mit, dass die noch für Soltau vorgesehenen Drittmittel nicht für die geplante 
Schaffung von 45 Plätzen in einem Krippenhaus ausreichen. Zur Verfügung stünden 
noch 185.3109 Euro, beantragt wurden 277.000 Euro. 

Aufgrund einer Revisionsklausel hatte das Land mit den kommunalen 
Spitzenverbänden vereinbart, dass nach zwei Jahren die Inanspruchnahme des 
Förderprogramms ausgewertet wird. Nach Auffassung des Landkreises Soltau-
Fallingbostel sei es fraglich, ob die Überprüfung die Erhöhung einiger 
Landkreiskontingente zur Folge haben könnte.  

Dabei ist schon heute nach der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Regelung 
sicherzustellen, dass ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, zu 
fördern ist, wenn:  

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 

oder Arbeit suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Fortbildungsmaßnahme, in der Schul- oder 

Hochschulausbildung befinden oder 
c) Leistungen zur Wiedereingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch erhalten.  

Und ab dem 1. August 2013 gilt die Regelung, dass ein Anspruch auf frühkindliche 
Förderung ab Vollendung des ersten Lebensjahres besteht und nach den Gründen 
für einen konkreten Bedarf nicht mehr gefragt wird. Die Vollendung des ersten 
Lebensjahres reicht aus, um einen Anspruch zu begründen. Dann gelten die 
bisherigen Bedarfskriterien nur noch für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben.  

Ich frage die Landesregierung:  

1. Wie stellt sich der Versorgungsgrad in Prozentzahlen, genannt mit 
Krippenplätzen und Tagespflege, zum 1.8.2010 in den Landkreisen und 
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kreisfreien Städten sowie der Region Hannover des Landes Niedersachsen 
dar? 

2. In welchen Städten und Gemeinden in Niedersachsen wird ein 
Versorgungsgrad von unter 10 % zum 1.8.2010 erreicht?  

3. Wie will sie sicherstellen, dass die nötige Investitionsförderung von 
Krippenplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, wie am Beispiel der Stadt 
Soltau dargestellt, nicht an fehlenden Mittel scheitert?  

4. In welchen Landkreisen, kreisfreien Städten oder der Region Hannover gibt es 
eine ähnliche Entwicklung wie in Soltau-Fallingbostel?  

5. Wie hoch ist der Investitionsbedarf (auch der zusätzliche) von Krippenplätzen 
und Tagespflegeplätzen in den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten 
und der Region Hannover, um den Rechtsanspruch sicherstellen zu können?  

6. Wie positionieren sich die kommunalen Spitzenverbände in dieser Frage? 

7. Mit welchen Zielen geht sie in die Verhandlungen zur Revisionsklausel?  

Gez. Dieter Möhrmann F. d. R. 

Dr. Cornelius Schley 
Fraktionsgeschäftsführer 












